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Betriebsordnung «JuTown» St. Moritz 
 
1. Einleitung 
 
Als «JuTown» wird die Zivilschutzanlage unter der Turnhalle Grevas in St. Moritz be-
zeichnet. Seit November 2003 wird in diesen Räumlichkeiten ein Jugendtreff für Ju-
gendliche und junge Erwachsene ab 11 Jahren aus dem Engadin betrieben. Sie ist gültig 
für alle unter dem folgenden Punkt beschriebenen Räumlichkeiten. 
 
2. Räumlichkeiten 
 
Der JuTown besteht aus folgenden, öffentlich zugänglichen Räumen: 

• Eingangsbereich mit Tischtennis 

• Kleines Zimmer mit Garderobe und Lüftungsanlage – nicht abtrennbar vom Rest 
der Räumlichkeiten 

• Grosser Raum mit Billard, Beamer und Sitzgruppen, Hängesesseln, unterteilbar 
in zwei Räume mittels Holzwand 

• Offene Küche mit Herd, Kühlschrank, Geschirr, Geschirrspüler und Theke 

• WC-Anlage mit zwei WC-Kabinen 

• Discoraum mit Vorraum mit zwei Fussballino-Tischen 
Bei Bedarf kann zum Discoraum auch der Technikraum mit der Steuerung der DJ- und 
Lichtanlage geöffnet werden. 
Diverse abschliessbare Lagerräume sind der Jugendarbeit vorbehalten. 
Zwei weitere Räume sind als Bandräume vorgesehen. Sie haben einen separaten Zu-
gang. 
 
3. Zuständigkeiten 
 
Eigentümerin der Räumlichkeiten ist die Gemeinde St. Moritz. 
Zuständig für die Genehmigung baulicher Massnahmen und grösserer Reparaturen (ab 
200 Franken) ist das Bauamt der Gemeinde St. Moritz. Für die Genehmigung baulicher 
Massnahmen muss ein Plan eingereicht werden, für die Ausführung von grösseren Re-
paraturen muss eine Offerte vorliegen. 
Erste Ansprechstelle für die Anspruchsgruppen (siehe nächster Punkt) ist die Jugend-
arbeit. Sie ist ausserdem für den Unterhalt und die Reinigung der Räumlichkeiten zu-
ständig. Reinigungsarbeiten können auch an Nutzer:innen delegiert werden. Repara-
turen und Anschaffungen von bis zu 200 Franken werden von der Jugendarbeit selb-
ständig in Auftrag gegeben.  
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4. Anspruchsgruppen 
 
4.1. Primäre Anspruchsgruppe:  
Schüler:innen ab der 5. Klasse aus den Gemeinden St. Moritz, Pontresina, Sils, Silva-
plana, Celerina und Bever.  

 
4.2. Sekundäre Anspruchsgruppe:  
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 bis 26 Jahren aus den Gemein-
den St. Moritz, Pontresina, Sils, Silvaplana, Celerina und Bever. 
 
4.3. Tertiäre Anspruchsgruppe:  
Vereine und lose Gruppierungen mit Sitz in den Gemeinden St. Moritz, Pontresina, Sils, 
Silvaplana, Celerina und Bever.  
 
4.4. weitere Anspruchsgruppe: 
Alle Personen, Organisationen, Vereine, etc., welche nicht unter die oben genannten 
Anspruchsgruppen fallen, gehören in diese Anspruchsgruppe. Nutzer:innen im Alter 
der primären Anspruchsgruppen aus anderen Gemeinden können die, durch die Ju-
gendarbeit organisierten Veranstaltungen / Aktivitäten besuchen, zahlen jedoch einen 
Beitrag dafür. 
 
5. Nutzungsarten 
 
5.1. Reguläre Öffnungszeiten durch die Jugendarbeit:  
Für die primäre Anspruchsgruppe werden reguläre Öffnungszeiten durch die Jugend-

arbeit angeboten: 

Am Mittwochnachmittag und Freitagabend – ausgenommen während der Schulferien 

– findet ein offener Treff statt, in dem die Kinder / Jugendlichen der primären An-

spruchsgruppe ihre Freizeit ohne Anleitung und ohne Konsumzwang gestalten können. 

Sinkt in einem Monat der Besucherschnitt pro Öffnungszeit unter 5, kann im Folgemo-

nat die Dauer der Öffnungszeit vorübergehend angepasst werden, bis das Interesse 

wieder grösser wird. Der Mittwochnachmittag gilt als Blockzeit, in der keine Nutzung 

durch andere Anspruchsgruppen oder zu einem anderen Zweck als dem des offenen 

Treffs möglich ist (auch während den Schulferien nicht). 

Bei Bedarf kann eine weitere Öffnungszeit für die primäre Anspruchsgruppe am Frei-

tagabend oder einem anderen Zeitpunkt angeboten werden.  

Bei Bedarf können auch während der Schulferien Öffnungszeiten stattfinden. 

Die Jugendarbeit erhebt den Bedarf nach weiteren Öffnungszeiten und Öffnungszeiten 

während der Ferien. 
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5.2. Veranstaltungen und Projekte der Jugendarbeit: 
Die Jugendarbeit kann den JuTown nutzen für die Durchführung von Veranstaltungen 
und Projekten mit oder für Jugendliche und junge Erwachsene der primären und se-
kundären Anspruchsgruppe. Als Blockzeiten für Veranstaltungen und Projekte der Ju-
gendarbeit gelten zwei Samstage pro Monat. Veranstaltungen und Projekte können 
aber grundsätzlich zu jeder Zeit stattfinden. 
Der Jugendarbeit steht es frei, Veranstaltungen auch für Erwachsene zu öffnen. Bei 
Veranstaltungen kann zur Kostendeckung ein Eintrittsgeld verlangt werden. 
 
5.3. Selbständige Nutzung:  
Der JuTown kann von allen Anspruchsgruppe selbständig für private (geschlossene 
Gruppen auf persönliche Einladung) Zwecke genutzt werden. Nutzungen durch die Ju-
gendarbeit haben immer Priorität. 
 
5.4. Regelmässige Nutzung:  
Regelmässige Nutzungen (etwa für Proben, Trainings etc.) sind nicht dauerhaft, son-
dern lediglich bis auf Widerruf aufgrund von Eigenbedarf durch die Jugendarbeit mög-
lich. Der Widerruf kann kurzfristig erfolgen. 
 
5.5. Öffentliche Nutzung: 
Öffentliche Veranstaltungen, welche in den Räumlichkeiten der ehemaligen Zivil-
schutzanlage stattfinden sollen, können jederzeit angefragt werden. Hierfür muss ein 
Antrag (Anhang 2) ausgefüllt werden, welcher von der Jugendarbeit bewilligt oder ab-
gelehnt wird. 
 
6. Nutzungsbestimmungen 
 
6.1. Nutzung durch primäre Anspruchsgruppe:  

• Jede Nutzung muss durch mindestens eine erwachsene Person beaufsichtigt 
werden, die während der ganzen Nutzung vor Ort sein muss. In der Regel nimmt 
die Jugendarbeit die Aufsicht selbst wahr. Insbesondere für private Nutzungen 
kann die Jugendarbeit die Aufsicht an eine Person delegieren, die das 25. Le-
bensjahr überschritten hat. Mit ihr wird eine Nutzungsvereinbarung getroffen 
(siehe Anhang 1). 

• Die Räumlichkeiten haben aufgrund feuerpolizeilicher Vorschriften eine maxi-
male Kapazität von 100 Personen. 

• Die erwachsene Person ist dafür besorgt, dass die Vorschriften der Feuerpolizei 
des Kantons Graubünden eingehalten werden. 

• Weder von den Nutzer:innen der primären Anspruchsgruppe noch von den er-
wachsenen Begleitpersonen darf Alkohol mitgebracht und konsumiert werden. 
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Mitgebrachter Alkohol wird durch die erwachsene Person konfisziert und kann 
von den Eltern der Jugendlichen nach der Veranstaltung abgeholt werden. 

• In den Räumen des JuTown und in der suchtfreien Zone um den JuTown herrscht 
ein absolutes Rauchverbot. 

• Die Nutzung muss um 23 Uhr beendet sein. Ausnahmen bilden Nutzungen, die 
eine Übernachtung beinhalten. Bei Übernachtungen darf sich nach 23 Uhr nie-
mand mehr im Aussenbereich aufhalten. 

• Die genutzten Räumlichkeiten müssen sauber verlassen werden. Ebenso ist das 
gesamte Schulareal auf allfällige Verunreinigungen zu prüfen und zu säubern. 
Nicht erledigte Säuberungsarbeiten werden von der Jugendarbeit kommuniziert 
und müssen schnellstmöglich, spätestens binnen 24 Stunden, nachgeholt wer-
den. 

• Die Lüftung muss bei Nutzung der Räumlichkeiten immer eingeschaltet werden. 

• Entstandene Schäden müssen von der / dem Nutzendem oder ihrer Versiche-
rung vollumfänglich getragen werden.  

 

6.2. Nutzung durch sekundäre, tertiäre und nicht-definierte Anspruchsgruppen: 
Für alle privaten und öffentlichen Nutzungen gilt: 

• Die Nutzung muss bei der Jugendarbeit beantragt werden (siehe «8. Bewilli-
gungsverfahren»). 

• Es wird ein Nutzungsvertrag aufgesetzt und von beiden Parteien (Jugendarbeit 
und Nutzer:innen) unterschrieben. Ein Musternutzungsvertrag befindet sich im 
Anhang 2. Er kann individuell angepasst werden. 

• Es muss ein Versicherungsnachweis erbracht werden, dass allfällige Schäden ge-
deckt sind. Die Jugendarbeit nimmt bei Schäden Regress auf die Nutzer:innen. 

• Es muss bei der Jugendarbeit ein Depot von min. 300 Franken hinterlegt werden 
zur minimalen Absicherung von Eventualschäden. Das Depot wird nach bean-
standungsloser Abgabe wieder ausbezahlt. 

• Die Einrichtung der Räumlichkeiten darf frühestens am Vorabend der Nutzung 
beginnen. Die Einrichtungsarbeiten dürfen nicht während einer Nutzung durch 
eine andere Gruppe erfolgen. 

• Feste, bauliche Massnahmen dürfen nicht vorgenommen werden. 

• Die maximale Personenzahl darf aus feuerpolizeilichen Gründen nicht mehr als 
100 sein (inklusive Veranstaltungsteam). Weitere Vorschriften der Feuerpolizei 
des Kantons Graubünden sind einzuhalten. 

• Betreffend Alkohol und weiteren Suchtmitteln gelten die gesetzlichen Richtli-
nien. 

• Wird während der Nutzung Alkohol konsumiert, muss der Jugendarbeit ein 
schriftliches Jugendschutz-Konzept vorgelegt werden. 
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• Im JuTown herrscht in allen Räumen ein absolutes Rauchverbot. 

• Die Nutzungsdauer (Start allfälliger Einrichtungsarbeiten, Start und Ende der 
Nutzung) wird auf Antrag des Gesuchstellers durch die Bewilligungsinstanz fest-
gelegt. 

• Die Räume sind nach der Benutzung wieder sauber zu verlassen. Ebenso ist das 
gesamte Schulareal auf Verunreinigungen zu prüfen und gegebenenfalls zu rei-
nigen. 

• Die Reinigung hat bis am Folgetag um 12:00 Uhr zu erfolgen. 

• Die Jugendarbeit kann bei mangelnder Reinigung eine Nachreinigung verlangen. 

• Die Jugendarbeit oder von der Jugendarbeit beauftragte Personen können die 
Einhaltung der Nutzungsregeln vor Ort überprüfen und bei Nichteinhaltung al-
lenfalls eine laufende Nutzung beenden. 

 

Für öffentliche Nutzungen gilt zusätzlich: 

• Es muss ein professioneller Sicherheitsdienst engagiert werden, wenn die Ver-
anstaltung länger als 01.00 Uhr dauert. 

• Es sind die notwendigen Bewilligungen bei der Gemeinde, beim Kanton oder bei 
anderen Zuständigen (SUISA, u.a.) einzuholen. 

• Die Veranstaltung darf nicht gewinnbringend sein. 

• Für die Veranstaltung und die Bewerbung der Veranstaltung darf nicht der 
Name «JuTown» verwendet werden. Die Verwendung dieses Namens bleibt der 
Jugendarbeit vorbehalten. 

 
7. Nutzungsgebühren 
 
7.1. Primäre Anspruchsgruppe: 
Die Nutzung ist kostenlos. 
 
7.2. Sekundäre und tertiäre Anspruchsgruppe: 
Als Gegenleistung zu einer Nutzung wird ein soziales Engagement geleistet. Das soziale 
Engagement kann in einem Projekt der Jugendarbeit stattfinden oder in einem weite-
ren, von der Gemeinde unterstützten Event, zu dem Voluntaris benötigt werden. Die 
Höhe des Engagements wird je nach Art der Nutzung individuell mit der Jugendarbeit 
ausgehandelt. Es sind pro Nutzung in der Regel von zwei Personen je 5 Stunden zu 
leisten. Der sekundären Anspruchsgruppe steht es frei, statt des sozialen Engage-
ments, eine Pauschale von 500 Franken zu zahlen. Die tertiäre Anspruchsgruppe zahlt 
für die Nutzung der Räumlichkeiten eine Pauschale von 500 Franken. Die Jugendarbeit 
behält sich vor, diesen Betrag anzupassen. 
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7.3. Weitere Anspruchsgruppen: 
Personen, die nicht zu den oben genannten Anspruchsgruppen gehören, können den 
JuTown ebenfalls nutzen. Nutzer:innen im Alter der primären und sekundären An-
spruchsgruppen, die eine durch die Jugendarbeit organisierte Veranstaltung / Aktivität 
besuchen, bezahlen pro Nutzung und pro Person einen Zuschlag von 5 Franken auf den 
regulären Eintrittspreis. Körperschaften, die den JuTown selbständig nutzen wollen 
und nicht zur sekundären oder tertiären Anspruchsgruppe gehören, bezahlen pro Nut-
zung eine Pauschale von 500 Franken. Der Erlös kommt Projekten der Jugendarbeit 
zugute. 
 

8. Bewilligungsverfahren 
 
Für private Nutzungen durch die primäre Anspruchsgruppe muss die Jugendarbeit zwei 
Wochen im Voraus formlos aber unter Angabe einer Aufsichtsperson angefragt wer-
den. Die Jugendarbeit entscheidet sofort unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit der 
Räumlichkeiten. 
Für private Nutzungen durch die sekundäre, tertiäre und nicht-definierte Anspruchs-
gruppen muss die Jugendarbeit mindestens ein Monat vor der Nutzung mittels An-
tragsformular (siehe Anhang 2) angefragt werden. Die Jugendarbeit entscheidet bin-
nen einer Woche nach rechtzeitigem Eingang des Antragsformulars und der notwendi-
gen Dokumente selbständig über eine Nutzung. Die Nutzung darf nicht öffentlich be-
worben werden. 
 
9. Sanktionsmöglichkeiten 
 
Wird die hier vorliegende Betriebsordnung in einem oder mehreren Punkten nicht ein-
gehalten, wird der / die fehlbare Nutzer:in für eine von der Jugendarbeit bestimmte 
Zeit von weiteren Nutzungen ausgeschlossen. 
 

10. Gültigkeit und Erlass 

Mit Beschluss des Gemeindeschreibers vom 20. August 2025 in Kraft gesetzt. 
 
 
Gemeinde St. Moritz 


